
Informationen über das Personal am Landratsamt Weilheim-Schongau

Zur Aufgabenerfüllung des Landratsamtes weist der Stellenplan 2003 insgesamt 365,5
Planstellen für Kreis- und Staatsbedienstete aus. Für den Vollzug von Staatsaufgaben
stellt der Freistaat Bayern das Personal bzw. erstattet Personal- und Sachkosten pau-
schal im Rahmen des Finanzausgleiches.

Der Stellenplan für das Kreispersonal bedarf jeweils der Genehmigung durch den
Kreistag. Er bildet für die Personalverwaltung den verbindlichen Rahmen für maximal
zulässige Stellenbesetzungen und sonstige personalwirtschaftliche Entscheidungen wie
z.B. Beförderungen und Höhergruppierungen.

Sonstige Informationen
Der Anteil von teilzeitbeschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liegt mit 40,30% in
unserem Amt relativ hoch.

Die Teilzeitquote beträgt bei den Frauen 64,22 %, bei den Männern 15,66 %.

Beschäftigtengruppen
Das Landratsamt beschäftigt eine Vielzahl unterschiedlicher Berufsgruppen.
Den weit überwiegenden Anteil stellt das Verwaltungspersonal in den Laufbahnen des
höheren Dienstes (Juristen), des gehobenen Dienstes (Beamte mit Anstellungsprüfung
für den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst und Angestellte mit Fachprü-
fung II), des mittleren Dienstes (Beamte mit Anstellungsprüfung für den mittleren nicht-
technischen Verwaltungsdienst, Angestellte mit abgeschlossener Ausbildung zum Ver-
waltungsfachangestellten oder mit Fachprüfung I) und des einfachen Dienstes (sog.
Anlerntätigkeiten).

Im Amt für Jugend und Familie, beim Kreisjugendring, in den Jugendzentren, in der Be-
treuungsstelle und im Gesundheitsamt haben wir Dipl. Sozialpädagogen bzw. Erzieher
beschäftigt. In der Bauaufsicht, im Natur- und Umweltschutz, im Wasserrecht und im
kreiseigenen Hochbau sind Ingenieure und Techniker unterschiedlicher Fachrichtungen
eingesetzt.

Unsere Arbeiter leisten überwiegend ihre Dienste an unseren Amtsgebäuden, Schulen
und Schulsportanlagen als Hausmeister und Reinigungskräfte. 12 Arbeiter sind für den
Bau und Unterhalt unserer Kreisstraßen (190 km) zuständig.

Im Gesundheitsamt sind Humanmediziner sowie med. Assistenzkräfte, im Veteri-
näramt/Amt für Verbraucherschutz Tiermediziner und Lebensmittelüberwachungsbe-
amte tätig. 10 Tierärzte haben wir gegen Stückvergütung für die Fleischhygieneüberwa-
chung bei Schlachtungen in örtlichen Schlachthöfen und Hausschlachtungen unter Ver-
trag.


